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B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

Vorlagen-Nr.: B 2019/072 
freigegeben 

Amt:     30 Juristischer Referent Datum:  23.10.2019 
Verfasser: Klinke, Matthias  

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 
   
Finanz- und Verwaltungsausschuss 28.11.2019 nicht öffentlich 
Stadtrat 05.12.2019 öffentlich 

 
 
 
Betreff: 
 
Feststellung von Hinderungsgründen durch den Stadtrat (§ 32 SächsGemO) 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
- Beschluss Nummer 057/2019 vom 22. August 2019 
- Beschluss Nummer 077/2019 vom 5. September 2019 
 
Mit Bescheid vom 10. Oktober 2019 stellte das Landratsamt Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge die Rechtswidrigkeit der vom Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital gefassten 
Beschlüsse Nr. 057/2019 vom 22. August 2019 und Nr. 077/2019 vom 5. September 2019, 
mit denen die Feststellung eines Hinderungsgrundes und das Ausscheiden des Herrn Sven 
Heisig als Mitglied des Stadtrates gemäß § 32 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 32 
Absatz 1 Nummer 1 SächsGemO wiederholt abgelehnt wurde, fest. Diese rechtswidrigen 
Beschlüsse werden beanstandet und sind gemäß der Festlegung des Landratsamtes 
unverzüglich aufzuheben. Des Weiteren ist eine rechtmäßige Beschlussfassung zur 
Feststellung eines Hinderungsgrundes im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 1 SächsGemO 
für den in den Stadtrat der Großen Kreisstadt gewählten Herrn Sven Heisig und dessen 
Ausscheiden aus dem Stadtrat herbeizuführen.  
 
Gegen diesen Bescheid des Landratsamtes hat der Oberbürgermeister zur Fristwahrung 
vorsorglich Widerspruch eingelegt, der bei positiver Beschlussfassung des Stadtrates 
zurückgezogen wird. 
 
Zur Begründung ist auf die Ausführungen in den Beschlussvorlagen B 2019/039, B 2019/047 
sowie in den Stadtratssitzungen vom 22. August 2019 und 5. September 2019 zu verweisen. 
Der Hinderungsgrund gemäß § 32 Absatz 1 Nummer 1 SächsGemO besteht darin, dass 
Herr Heisig als Technikverantwortlicher bei der Feuerwehr Arbeitnehmer der Stadt Freital ist. 
Da die Gefahr besteht, dass Herr Heisig als Beschäftigter der Stadt bei gleichzeitiger 
Mitgliedschaft im Stadtrat in einen Interessenkonflikt gerät, sieht die Gemeindeordnung vor, 
dass ein Hinderungsgrund für die Ausübung des Wahlmandats gegeben ist.   
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Beschlüsse Nr. 057/2019 vom 22. August 2019 und Nr. 077/2019 vom 5. 
September 2019 werden aufgehoben. 
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2. Der fristwahrend erhobene Widerspruch vom 23. Oktober 2019 gegen den Bescheid 
des Landratsamtes vom 10. Oktober 2019 ist zurückzuziehen. 
  
3. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital stellt gemäß § 32 Absatz 3 Satz 1 in 
Verbindung mit § 32 Absatz 1 Nummer 1 SächsGemO fest, dass bei Herrn Sven Heisig 
ein Hinderungsgrund als Mitglied des Stadtrates vorliegt, da Herr Heisig Arbeitnehmer 
der Stadtverwaltung Freital ist. Herr Sven Heisig scheidet aus dem Stadtrat der 
Großen Kreisstadt Freital aus. 
 
 
 
 
 
Rumberg 
Oberbürgermeister 
 
Anlage: Bescheid des Landratsamts des Landkreises Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge / Kommunalamt vom 10.10.2019, Sachverhalt: Vollzug der 
Gemeindeordnung, Mitglied des Stadtrates, Herrn Sven Heisig (nicht 
öffentlich) 
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